
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
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1. Anwendungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Belieferung der vom Kunden angege-

benen Entnahmestelle mit Strom im Rahmen eines Sondervertrages durch die enno energie 

GmbH, nachstehend Lieferant genannt. 

1.2. Der Kunde kann zwischen verschiedenen Produkten wählen – maßgeblich sind die vom 

Lieferanten bestätigten Konditionen. Der Kunde erhält hierzu eine gesonderte Vertragsbe-

stätigung. 

1.3. Voraussetzung für die Belieferung der vom Kunden angegebenen Entnahmestelle ist ein 

Jahresverbrauch von unter 100.000 kWh.  

2. Vertragsschluss / Lieferbeginn 

2.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. 

Maßgeblich sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise. 

2.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des vo-

raussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass 

alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages 

etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden 

gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten 

hierzu ausdrücklich auf. 

3. Laufzeit / Bonuszahlungen 

3.1. Der Vertrag läuft zunächst bis zum Ablauf der in der Vertragsbestätigung angegeben Ver-

tragslaufzeit (Erstlaufzeit). Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer 

Partei mit der in der in der Vertragsbestätigung angegebenen Frist vor Ablauf gekündigt 

wird. Die Kündigung bedarf der Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder 

den AGB) bleiben unberührt. 

3.2. Ein eventuell angebotener Neukundenbonus wird auf Anforderung  nach einem vollen Belie-

ferungsjahr auf der Jahresrechnung gutgeschrieben. Wird ein Sofortbonus angeboten, er-

folgt die Auszahlung nach Anforderung durch den Kunden. Etwaige Vorauszahlungen wer-

den durch Bonuszahlungen nicht gemindert.   

4. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht  

4.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an seine 

vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf den 

(gegebenenfalls jeweiligen) Zählpunkt bezogenen Netzanschlusses. Zählpunkt ist der Ort, 

an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird.  

4.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist der 

Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 

Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen 

des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 10.  

4.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, 

auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen techni-

schen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Ge-

walt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnun-

gen), wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertrag-

lichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig 

beseitigt sind.  

4.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbe-

treiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber 

den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat.  

5. Messung / Zutrittsrecht Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberech-

nung 

5.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Messstel-

lenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, 

Messdienstleister, Netzbetreiber, Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des 

Netzbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. Der Lieferant wird den Kunden rechtzei-

tig zu einer Selbstablesung auffordern. Der Kunde kann einer Selbstablesung widerspre-

chen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können die Messeinrichtungen nicht abgelesen 

werden, zeigen sie fehlerhaft an oder sind aus anderen Gründen keine plausiblen Messwer-

te verfügbar, ohne dass den Lieferanten hieran jeweils ein Verschulden trifft, so kann der 

Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden 

nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berücksichtigung 

der tatsächlichen Verhältnisse schätzen; dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine rechtzei-

tig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.  

5.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Be-

auftragten des Messstellenbetreibers, des Messdienstleisters, des Netzbetreibers oder des 

Lieferanten den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 

dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messein-

richtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder 

durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor 

dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat 

dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. Wenn der Kunde den 

Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch 

entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist 

die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nach-

vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Scha-

den nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 

nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

5.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche
 
Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant 

berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate oder, 

sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Verbrauch 

vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, 

ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

5.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate nicht 

wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine 

Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung 

der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszah-

lungen von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig 

berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Ab-

schlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, eine kos-

tenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf 

Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Bei einer monatl i-

chen Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 5.3. 

5.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrich-

tungen an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 

Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten 

der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrs-

fehlergrenzen nicht überschritten werden. 

5.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen 

Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages fest-

gestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird 

der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder 

mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den 

der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die 

Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem 

Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

5.7. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die 

Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig be-

rechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können entspre-

chend angepasst werden. 

6. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung 

6.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge 

zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig 

und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag bzw. 

Überweisung zu zahlen. 

6.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnah-

men zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert der Lieferant erneut zur Zah-

lung auf oder lässt der Lieferant den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der 

Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in 

Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 

pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem ge-

wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist 

zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich ge-

ringer als die Höhe der Pauschale. 

6.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge-

stellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kun-

den gegen den Lieferanten aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder 

mangelhafter Erfüllung der Lieferpflicht. 

7. Vorauszahlung 

7.1. Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kunden in angemessener 

Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu 

der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilwei-

se nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Liefer-

beginn fällig. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden entspricht den für einen Zeitraum 

von bis zu zwei Liefermonaten zu leistenden Zahlungen. Sie wird für den Vorauszah-

lungszeitraum aus dem durchschnittlichen Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-

zeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. – sollte kein vorhergehender Abrech-

nungszeitraum bestehen – aus dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden 

und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-

brauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszah-

lung wird mit den jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlun-

gen verrechnet. Erfolgt eine solche Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für eine 

Vorauszahlung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unver-

züglich nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten.  

7.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassen-

system (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben.  

8. Preise und Preisanpassungen, Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte 

Belastungen   

 

8.1. Der Preis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis
 
zusammen. Er enthält den Energiepreis, 

die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung sowie für die Abrechnung, die aus dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das an den Netzbetreiber 

abzuführende Netznutzungsentgelt (einschließlich Blindstrom), die vom Netzbetreiber er-

hobenen Aufschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), die Kosten der 

Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, die Offshore-Haftungsumlage nach § 17f Abs. 5 

EnWG, die abLa-Umlage nach § 18 Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (Ab-

LaV) sowie die Konzessionsabgaben. 

8.2. Die Preise nach Ziffer 8.1sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Stromsteuer (derzeit: 2,05 

ct/kWh) sowie, auf diese Nettopreise und die Stromsteuer, Umsatzsteuer (derzeit: 19 %) 

in der jeweils geltenden Höhe an.
 
Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Brutto-

preise entsprechend.  
8.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss 

mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende 

Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach 

Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar 

waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die 

Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetz-

lichen Regelung (z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis 

zugeordnet werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende Kos-

tenentlastungen – z.B. der Wegfall einer anderen Steuer - sind anzurechnen. Eine Wei-

tergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde wird 

über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 

8.4. Ziffer 8.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziffer 8.3 weitergegebenen 

Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist der Lieferant zu 

einer Weitergabe verpflichtet. 

8.5. Ziffer 8.3 und Ziffer 8.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung 

von elektrischer Energie nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein ver-

bindliche Belastung (d.h. keine Bußgelder o.ä.) entfällt, soweit diese unmittelbaren Ein-

fluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat (wie derzeit 

z.B. nach dem EEG und dem KWKG. 

8.6. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 8.1 – mit Ausnahme der gesondert 

nach Ziffer 8.2 an den Kunden weitergegebenen Strom- und Umsatzsteuer – nach billi-

gem Ermessen der Entwicklung der Kosten anzupassen, die für die Preisberechnung 

maßgeblich sind. Eine solche Erhöhung oder Ermäßigung erfolgt insbesondere, wenn 

sich die Kosten für die Beschaffung von Energie oder die Nutzung des Verteilnetzes än-

dern oder sonstige Änderungen der energiewirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbe-

dingungen zu einer veränderten Kostensituation führen. Der Lieferant ist verpflichtet, bei 

Ausübung seines billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so zu 

wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben 

Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in 

gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Änderungen der Preise 

nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Preisanpassungen werden nur 

wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor 

dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten 

Preisanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen in Textform zu kün-

digen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

8.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde telefonisch unter Tel. 

0800/2004477 oder im Internet unter www.enno-energie.de. 

9. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 

Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen 

und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, 

StromGVV, StromNZV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der 

Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss 

durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingun-

gen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa 

in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und 

dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch 

keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach 

Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht 

unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa 

wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpas-

sung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant verpflichtet, 
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den Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – unverzüglich insoweit an-

zupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses 

von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur 

zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. 

mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages und dieser 

Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird 

nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor 

dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt und der Kunde nicht widerspricht.  

10. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 

10.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung 

durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht un-

erheblichem Maße schuldhaft Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 

der Messeinrichtungen verwendet („Stromdiebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinde-

rung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist. 

10.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens € 100,00 inklusive Mahn- 

und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die 

Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der Be-

rechnung des Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der 

Kunde schlüssig beanstandet hat, oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten 

und Kunden noch nicht fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 

entschiedenen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, 

wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs 

stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Ver-

pflichtungen vollumfänglich nachkommt.
 
Dem Kunden wird die Unterbrechung spätestens 

vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbre-

chung der Anschlussnutzung drei Werktage vorher unter Angabe des Zeitpunkts der Auf-

tragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung 

genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbe-

treiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom sechs weitere 

Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer 

Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

10.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kun-

den zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pau-

schal gemäß Ziffer 18 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundla-

ge nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf 

den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 

Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder 

wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. Die Belieferung wird unverzüglich wieder-

hergestellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbre-

chung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem 

Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächti-

gung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich mit-

tels Überweisung zu zahlen. 

10.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Liefe-

rung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Stromdieb-

stahls nach Ziffer 10.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen 

der Ziffer 10.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung mindes-

tens zwei Wochen vorher anzudrohen; die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die 

Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der 

Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollum-

fänglich nachkommt. 

11. Haftung 

11.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elekt-

rizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes ein-

schließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen 

(§ 18 NAV).  

11.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängen-

den Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 

Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht. 

11.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Ver-

richtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 

nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schä-

den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaf-

ten Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-

haltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

11.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haften-

de Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausge-

sehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, 

hätte voraussehen müssen.  

11.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

12. Umzug / Übertragung des Vertrags 

12.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich, spätestens jedoch 

innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Umzug, unter Angabe der neuen Anschrift 

in Textform anzuzeigen. 

12.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 12.3 vorliegt – an der neuen 

Entnahmestelle auf Grundlage des Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt 

des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig 

mitgeteilt hat. 

12.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteil-

ten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das 

Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht.
 
Der Lieferant unterbreitet dem Kunden für die 

neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot. 

12.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 12.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten 

hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der 

Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lie-

ferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er von keinem an-

deren Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu 

vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnah-

mestelle bleibt unberührt. 

12.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf 

einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine 

Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall 

hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten 

in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach 

§ 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen im 

Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer 12.5 unberührt. 

13. Vertragsstrafe 

13.1. Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, 

eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längs-

tens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt ver-

wendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden 

Vertragspreis zu berechnen. 

13.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob 

fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-

chen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfül-

lung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu zahlen 

gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 

13.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht 

festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffer 13.1 

und 13.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, er-

hoben werden. 

14. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht  

14.1. Der Lieferant erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden (insbe-

sondere die Angaben des Kunden im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Be-

gründung, Durchführung oder Beendigung des Energieliefervertrages nach Maßgabe der 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. 

14.2. Der Lieferant behält sich insbesondere vor,  

a) zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 

Energieliefervertrages Wahrscheinlichkeitswerte für das zukünftige Zahlungsverhalten 

des Kunden (sog. Bonitäts-Scoring) zu erheben, zu speichern und zu verwenden; in die 

Berechnung dieser Wahrscheinlichkeitswerte fließen unter anderem die Anschriftendaten 

des Kunden ein.  

b) zu dem in lit. a) genannten Zweck Informationen über die unterbliebene oder nicht recht-

zeitige Erfüllung fälliger Forderungen und anderes vertragswidriges Verhalten des Kun-

den (sog. Negativdaten) zu verarbeiten, insbesondere zu speichern. 

c) personenbezogene Daten über Forderungen gegen den Kunden an Auskunfteien zu 

übermitteln, wenn die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten 

oder eines Dritten erforderlich ist, der Kunde eine geschuldete Leistung trotz Fälligkeit 

nicht erbringt und die übrigen in § 28a BDSG genannten Voraussetzungen vorliegen. 

14.3. Der Kunde kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung seiner Daten für Zwecke der 

Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegenüber dem Lieferanten wider-

sprechen; telefonische Werbung durch den Lieferanten erfolgt zudem nur mit vorheriger 

ausdrücklicher Einwilligung des Kunden. 

15. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel 

15.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbe-

treiber erhältlich. 

15.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Liefe-

rant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des ver-

gleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er 

nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch 

anzugeben. 

16. Streitbeilegungsverfahren 

16.1. Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unter-

nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB 

(Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des 

Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, 

die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach 

§ 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu 

beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: enno energie GmbH Postfach 

12 63, 59915 Brilon, Tel.: 0800/2004477, Fax: 02961/794-408, E-Mail: info@enno-

energie.de.  

16.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle) 

nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das 

Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder 

erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das 

Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. 

Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Ver-

jährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzuru-

fen oder ein anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt.  

16.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., 

Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-

Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 

16.4. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucher-

service der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 

53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805/101000, Telefax: 030/22480-323, E-

Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

16.5. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-

Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Ver-

braucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag 

sowie Informationen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Eu-

ropäischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen 

werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

17. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der 

Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter 

von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiter-

führende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhal-

ten sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen Energie-

agentur über das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info. 

18. Kostenpauschalen 

netto   /  brutto 

 Mahnkosten € 1,20 

 Unterbrechung der Anschlussnutzung € 50,00 

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung                    € 50,00/€ 59,50 

Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung                                    € 25,50/€ 30,35 

Kosten für Bankrücklastschriften        Gebühr des jeweiligen Kreditinstituts 

Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch  

inkl. Versand pro Rechnung € 12,00/€ 14,28 

Rechnungsnachdruck auf Kundenwunsch € 4,00/€ 4,76 

    

In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Hö-

he (derzeit 19 %) enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Um-

satzsteuerpflicht. 

19. Schlussbestimmungen 

19.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

19.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.  

20. Informationen zum Datenschutz nach EU-DSGVO 

Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fäl-

len, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt auch bei Bestandskunden Ihre Bonität. 

Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 

Neuss zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Im Auftrage von Cre-

ditreform Boniversum teilen wir Ihnen bereits vorab dazu folgende Informationen gem. 

Art. 14 EU-DSGVO mit:  

Die Creditreform Boniversum GmbH ist eine Konsumentenauskunftei. Sie betreibt eine 

Datenbank, in der Bonitätsinformationen über Privatpersonen gespeichert werden.  

Auf dieser Basis erteilt Creditreform Boniversum Bonitätsauskünfte an ihre Kunden. Zu 
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den Kunden gehören beispielsweise Kreditinstitute, Leasinggesellschaften, Versicherun-

gen, Tele-kommunikationsunternehmen, Unternehmen des Forderungsmanagements, Ver-

sand-, Groß- und Einzelhandelsfirmen sowie andere Unternehmen, die Waren oder Dienst-

leistungen liefern bzw. erbringen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wird ein Teil 

der in der Auskunftsdatenbank vorhandenen Daten auch für die Belieferung anderer Fir-

mendatenbanken, u. a. zur Verwendung für Adress-Handelszwecke genutzt.  

In der Datenbank der Creditreform Boniversum werden insbesondere Angaben gespeichert 

über den Namen, die Anschrift, das Geburtsdatum, ggf. die E-Mailadresse, das Zahlungs-

verhalten und die Beteiligungsverhältnisse von Personen. Zweck der Verarbeitung der ge-

speicherten Daten ist die Erteilung von Auskünften über die Kreditwürdigkeit der angefrag-

ten Person. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO. Auskünfte 

über diese Daten dürfen danach nur erteilt werden, wenn ein Kunde ein berechtigtes Inte-

resse an der Kenntnis dieser Informationen glaubhaft darlegt. Sofern Daten in Staaten au-

ßerhalb der EU übermittelt werden, erfolgt dies auf Basis der sog. „Standardvertragsklau-

seln“, die Sie unter folgendem Link:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE  

einsehen oder sich von dort zusenden lassen können.  

Die Daten werden solange gespeichert, wie ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der 

Speicherung notwendig ist. Notwendig ist die Kenntnis in der Regel für eine Speicherdauer 

von zunächst drei Jahren. Nach Ablauf wird geprüft, ob eine Speicherung weiterhin not-

wendig ist, andernfalls werden die Daten taggenau gelöscht. Im Falle der Erledigung eines 

Sachverhalts werden die Daten drei Jahre nach Erledigung taggenau gelöscht. Eintragun-

gen im Schuldnerverzeichnis werden gemäß § 882e ZPO nach Ablauf von drei Jahren seit 

dem Tag der Eintragungsanordnung taggenau gelöscht.  

Berechtigte Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO können sein: Kreditent-

scheidung, Geschäftsanbahnung, Beteiligungsverhältnisse, Forderung, Bonitätsprüfung, 

Versiche-rungsvertrag, Vollstreckungsauskunft.  

Sie haben gegenüber der Creditreform Boniversum GmbH ein Recht auf Auskunft über die 

dort zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Soweit die über Sie gespeicherten Daten falsch 

sein sollten, haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung oder Löschung. Kann nicht sofort 

festgestellt werden, ob die Daten falsch oder richtig sind, haben Sie bis zur Klärung einen 

Anspruch auf Sperrung der jeweiligen Daten. Sind Ihre Daten unvollständig, so können Sie 

deren Vervollständigung verlangen.  

Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der bei Creditreform Boniversum gespeicher-

ten Daten gegeben haben, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerru-

fen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zu ei-

nem etwaigen Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten nicht berührt.  

Sollten Sie Einwände, Wünsche oder Beschwerden zum Datenschutz haben, können Sie 

sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der Creditreform Boniversum wenden. Die-

ser wird Ihnen schnell und vertrauensvoll in allen Fragen des Datenschutzes weiterhelfen. 

Sie können sich auch über die Verarbeitung der Daten durch Boniversum bei dem für Ihr 

Bundesland zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz beschweren.  

Die Daten, die Creditreform Boniversum zu Ihnen gespeichert hat, stammen aus öffentlich 

zugänglichen Quellen, von Inkassounternehmen und von deren Kunden.  

Um Ihre Bonität zu beschreiben bildet Creditreform Boniversum zu Ihren Daten einen 

Scorewert. In den Scorewert fließen Daten zu Alter und Geschlecht, Adressdaten und tei l-

weise Zah-lungserfahrungsdaten ein. Diese Daten fließen mit unterschiedlicher Gewich-

tung in die Score-wertberechnung ein. Die Creditreform Boniversum Kunden nutzen die 

Scorewerte als Hilfsmittel bei der Durchführung eigener Kreditentscheidungen. 

 

Widerspruchsrecht:  

Die Verarbeitung der bei Creditreform Boniversum GmbH gespeicherten Daten erfolgt aus 

zwingenden schutzwürdigen Gründen des Gläubiger- und Kreditschutzes, die Ihre Interes-

sen, Rechte und Freiheiten regelmäßig überwiegen oder dient der Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Nur bei Gründen, die sich aus einer bei 

Ihnen vorliegenden besonderen Situation ergeben und nachgewiesen werden müssen, 

können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Liegen solche besonderen Grün-

de nachweislich vor, werden die Daten nicht mehr verarbeitet. Wenn Sie der Verarbeitung 

Ihrer Daten für Werbe- und Marketingzwecke widersprechen, werden die Daten für diese 

Zwecke nicht mehr verarbeitet.  

Verantwortlich im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO ist die Creditreform Boniversum 

GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss. Ihr Ansprechpartner in unserem Haus ist der 

Consumer Service, Tel.: 02131 36845560, Fax: 02131 36845570, E-Mail: selbstaus-

kunft@boniversum.de.  

Den zuständigen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: 

Cre-ditreform Boniversum GmbH, Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstr. 11, 41460 

Neuss, E-Mail: datenschutz@boniversum.de 

 


